Beschlussvorlage VWR Bewertung Eignung der Mitglieder des Verwaltungsrates 
Entwurf Beschlussvorlage VWR: Bewertung der Eignung der Mitglieder des Verwaltungsrates 

Tagesordnungspunkt: Bewertung der Eignung der Mitglieder des Verwaltungsrates laut Art. 9-bis des Regionalgesetzes Nr. 1/2000 in Zusammenhang mit den Wahlen vom …………………………………….. 

Der Obmann/Die Obfrau teilt mit, dass alle Mitglieder des Verwaltungsrates die Unterlagen vorgelegt haben, die notwendig sind, um zu bewerten, ob die im Regionalgesetz Nr. 1/2000 vorgesehenen Voraussetzungen für die Ausübung der entsprechenden Ämter gegeben sind. [evtl. falls zutreffend:] Die Erhebung der notwendigen Informationen wurde mittels eines Online-Fragebogens vorgenommen. Der Export dieses Fragebogens wurde infolge als integrierender Bestandteil der Ersatzerklärung abgegeben. 
Alle Exponent*innen haben die von der Raiffeisenkasse übermittelten Ersatzerklärungen samt Anlagen ausgefüllt, welche nun vom zuständigen Organ, in diesem Fall vom Verwaltungsrat, bewertet werden sollen. Die genannten Erklärungen betreffen dabei sowohl die Voraussetzungen der Professionalität und der Kompetenz als auch die Kriterien der Unabhängigkeit, der Unabhängigkeit des Urteils, der Ehrbarkeit, der Korrektheit und die Angaben zum angemessenen Zeitaufwand und zur Ämterhäufung sowie zur Einhaltung der statutarischen Voraussetzungen.
Er schlägt vor, dass die einzelnen Unterlagen und Positionen in Abwesenheit des Betroffenen geprüft werden und verlässt als erster den Sitzungssaal.
Bewertung Voraussetzungen Obmann/Obfrau
- So übernimmt der Obmannstellvertreter ............................... den Vorsitz und verliest das Schreiben des Obmanns ………………… vom ....................... dem bezüglich des Bestehens der Voraussetzungen der Professionalität und der Kompetenz, der Unabhängigkeit, der Unabhängigkeit des Urteils, der Ehrbarkeit, der Korrektheit und des angemessenen Zeitaufwands und hinsichtlich der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung die Ersatzerklärung laut Artikel 46 und 47 DPR 445/00 beigelegt ist. 
Im Hinblick auf die schulische Ausbildung hat der Obmann folgenden Schulabschluss als höchsten Schulabschluss angegeben: …… Darüber hinaus hat der Obmann in den vergangenen Jahren folgende Schulungen in den für die Raiffeisenkasse relevanten Bereichen absolviert: …. 
Im Hinblick auf die erworbene Berufserfahrung und Professionalität erklärt der Obmann darin, dass er seit … Verwaltungsratsmitglied der Raiffeisenkasse ist und seit … die Funktion des Obmanns innehat. 
Darüber hinaus hat der Obmann angegeben, dass er seit … für insgesamt … Jahre die Tätigkeit als … im Unternehmen … ausübt. Dabei bekleidet er die Funktion als … und übt vor allem folgende Tätigkeiten aus:
·  … . . 
Die Verwalter diskutieren über die einschlägige Berufserfahrung des Obmannes.
[Fragen, Anmerkungen, Stellungnahmen Verwalter einfügen]

Der Verwaltungsrat stellt somit fest, dass der Obmann die Voraussetzungen der Professionalität besitzt, welche gemäß Art. 4 des RG Nr. 1/2000 für den Obmann vorgesehen sind, da er für … Jahre eine … ausgeübt hat. Der Obmannstellvertreter stellt fest, dass die Voraussetzungen der Professionalität gemäß Art. 4 innerhalb der letzten 10 Jahre vor Amtsantritt erworben worden sind, weshalb er vorschlägt, gemäß Art. 4-ter RG Nr. 1/2000 von der Bewertung der Kompetenz des Exponenten abzusehen.
Was die Voraussetzung der Ehrbarkeit betrifft, verliest der Obmannstellvertreter die dem Schreiben beigelegte Ersatzerklärung laut Artikel 46 und 47 DPR 445/00, wonach der Obmann erklärt, dass keine der in Art. 6 RG Nr. 1/2000 aufgelisteten Situationen oder Verurteilungen ihm gegenüber vorliegen, welche zum Verlust der Ehrbarkeit führen würden. [ggf. falls zutreffend:] Der Obmannstellvertreter verweist auch auf den Strafregisterauszug und auf die Bescheinigung zu den anhängigen Verfahren, welche der Obmann der Ersatzerklärung beigelegt hat und aus welcher keinerlei Verurteilungen oder anhängige Verfahren hervorgehen.
Der Obmannstellvertreter verliest infolge die Ersatzerklärung des Obmannes in Bezug auf die Voraussetzung der Korrektheit. Diesbezüglich erklärt der Obmann, die Anforderung der Korrektheit zu erfüllen, da keine der in Art. 7 RG Nr. 1/2000 vorgesehenen Situationen oder Umstände im Hinblick auf seine Person zutreffen. Auf der Grundlage dieser Erklärung betreffend die Abwesenheit jeglicher Einschränkungen der Korrektheit gemäß Art. 7 verweist der Obmannstellvertreter auf Art. 8 RG Nr. 1/2000, wonach somit eine weitergehende Bewertung der Korrektheit nicht notwendig ist. [ggf. falls zutreffend:] Der Direktor erklärt, dass auch die Centrale Rischi überprüft wurde und darin kein negativer Eintrag vorliegt. 

ENTWEDER, wenn NICHT unabhängig: Im Hinblick auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit verliest der Obmannstellvertreter die Ersatzerklärung des Obmannes, in welcher dieser erklärt, dass er gemäß Art. 4-bis RG Nr. 1/2000 die Voraussetzungen der Unabhängigkeit nicht erfüllt, da er sich in einer der Situationen laut Art. 4-bis RG Nr. 1/2000 befindet und zwar …. .
ODER, wenn unabhängig: Im Hinblick auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit verliest der Obmannstellvertreter die Ersatzerklärung des Obmannes. Demnach wird festgehalten, dass der Obmann alle folgenden Voraussetzungen erfüllt:
a) er ist nicht gesetzlich getrennter Ehepartner, Partner einer eingetragenen oder nicht eingetragenen Lebensgemeinschaft, Verwandter oder Verschwägerter bis zum vierten Grad folgender Personen: 
1. des Vorsitzenden des Verwaltungsrats oder der geschäftsführenden Exponenten der Bank; 
2. der Verantwortlichen der wichtigsten Unternehmensfunktionen der Bank;
3. der Personen, für die die Umstände laut der Buchst. b) - i) zutreffen;
b) er ist nicht Teilhaber der Bank; 
c) er bekleidet oder bekleidete nicht in den letzten zwei Jahren bei einem Teilhaber der Bank oder bei von ihr kontrollierten Gesellschaften das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats, des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder das Amt eines geschäftsführenden Exponenten oder bekleidete in den letzten zwölf Jahren nicht mehr als neun Jahre lang das Amt eines Mitglieds des Verwaltungsrats, des Vorstands oder des Aufsichtsrats oder Leitungsaufträge bei einem Teilhaber der Bank oder bei von ihr kontrollierten Gesellschaften;
d) er bekleidete nicht in den letzten zwei Jahren das Amt eines geschäftsführenden Exponenten der Bank;
e) er bekleidet nicht das Amt eines unabhängigen Mitglieds des Verwaltungsrats bei einer anderen Bank derselben Bankengruppe, außer im Fall von Banken, zwischen denen direkt oder indirekt ein Verhältnis der vollständigen Kontrolle besteht;
f) er bekleidete in den letzten zwölf Jahren nicht mehr als neun Jahre lang das Amt eines Mitglieds des Verwaltungsrats bzw. Leitungsaufträge bei der Bank;
g) er ist nicht geschäftsführender Exponent bei einer Gesellschaft, in der ein geschäftsführender Exponent der Bank das Amt eines Mitglieds des Verwaltungsrats oder des Vorstands bekleidet;
h) er unterhält oder unterhielt in den zwei Jahren vor seinem Amtsantritt nicht direkt oder indirekt derartige – auch nicht kontinuierliche – abhängige oder selbständige Arbeitsverhältnisse oder sonstige Verhältnisse finanzieller, vermögensrechtlicher oder beruflicher Art mit der Bank bzw. ihren geschäftsführenden Exponenten oder ihrem Präsidenten, mit den von der Bank kontrollierten Gesellschaften bzw. deren geschäftsführenden Exponenten oder deren Präsidenten oder mit einem Teilhaber der Bank, dessen geschäftsführenden Exponenten oder dessen Präsidenten, dass seine Unabhängigkeit beeinträchtigt wird;
i) er bekleidet oder bekleidete in den letzten zwei Jahren nicht eines oder mehrere der nachstehenden Ämter: 
1. Mitglied des italienischen oder europäischen Parlaments, der Regierung oder der Europäischen Kommission; 
2. Regionalassessor oder Regionalratsabgeordneter, Landesrat oder Landtagsabgeordneter, Gemeindereferent oder Gemeinderatsmitglied, Präsident der Regionalregierung, Landeshauptmann, Bürgermeister, Vorsitzender oder Mitglied des Stadtviertelrats, Vorsitzender oder Mitglied des Verwaltungsrats von Konsortien örtlicher Körperschaften, Vorsitzender oder Mitglied des Rates oder des Ausschusses von Gemeindenverbunden, Mitglied des Verwaltungsrats oder Vorsitzender von Sonderbetrieben oder Einrichtungen laut Art. 45 des Regionalgesetzes vom 4. Jänner 1993, Nr. 1 in geltender Fassung, Vorsitzender oder Mitglied der Organe der Bezirksgemeinschaften oder der in der Provinz Trient errichteten Gemeinschaften, wenn die Überschneidung oder der Zusammenhang zwischen dem territorialen Zuständigkeitsbereich der Körperschaft, in der die Person die oben genannten Ämter bekleidet, und der territorialen Gliederung der Bank oder der Bankengruppe, zu der die Bank gehört, ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen kann.
In Bezug auf den Punkt h) hat der Obmann in seiner Erklärung angegeben, dass keine derartigen Verhältnisse bestehen, die seine Unabhängigkeit beeinträchtigen würden und ihm im Hinblick auf seine Verwandten und Verschwägerten bis zum 4. Grad kein derartiges Verhältnis bekannt ist. Der Direktor ergänzt, dass zusätzlich zu dieser Erklärung die direkten und indirekten Verhältnisse finanzieller und vermögensrechtlicher Art des Obmannes und der mitgeteilten Verwandten und Verschwägerten bis zum 2. Grad mit der Raiffeisenkasse überprüft wurden. Eine entsprechende Auflistung wird als Anlage zur Sitzung zur Verfügung gestellt. Der Direktor stellt die einzelnen Positionen vor. 
[Fragen, Anmerkungen, Stellungnahmen Verwalter einfügen]
Dabei wird festgehalten, dass die bestehenden finanziellen und vermögensrechtlichen Verhältnisse die Unabhängigkeit der betroffenen Personen aufgrund [z.B. des Ausmaßes, des aktuellen Status und der entsprechenden Konditionen der Verhältnisse] nicht beeinträchtigen.
Auf der Grundlage dieser Überprüfungen wird festgehalten, dass Herr … kein ausführender Verwalter ist und die Voraussetzungen der Unabhängigkeit gemäß Art. 4-bis RG Nr. 1/2000 erfüllt. Der Obmannstellvertreter schlägt somit vor, Herrn … auch als unabhängigen Verwalter im Sinne der aufsichtsrechtlichen Bestimmungen zu ernennen. 

ENTWEDER: Auch im Hinblick auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit des Urteils verliest der Obmannstellvertreter die Ersatzerklärung des Obmanns, in welcher dieser erklärt, gemäß Art. 4-quater RG Nr. 1/2000 in voller Unabhängigkeit des Urteils und im Bewusstsein der mit dem Amt verbundenen Pflichten und Rechte im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Bank und unter Einhaltung des Gesetzes und aller anderen anwendbaren Bestimmungen zu handeln und sich nicht in einer der in Art. 4-bis Abs. 1 Buchst. a), b), c), h) und i) RG Nr. 1/2000 beschriebenen Situationen zu befinden.
ODER: Auch im Hinblick auf die Voraussetzung der Unabhängigkeit des Urteils verliest der Obmannstellvertreter die Ersatzerklärung des Obmanns, in welcher dieser erklärt, gemäß Art. 4-quater RG Nr. 1/2000 in voller Unabhängigkeit des Urteils und im Bewusstsein der mit dem Amt verbundenen Pflichten und Rechte im Interesse einer soliden und umsichtigen Führung der Bank und unter Einhaltung des Gesetzes und aller anderen anwendbaren Bestimmungen zu handeln. Der Obmann erklärt darin sich zwar in einer der in Art. 4-bis Abs. 1 Buchst. a), b), c), h) und i) RG Nr. 1/2000 beschriebenen Situationen zu befinden, dass aber die Unabhängigkeit des Urteils dennoch gewährleistet ist, da … .
Die Verwalter diskutieren über die angeführte Begründung:
[Fragen, Anmerkungen, Stellungnahmen Verwalter einfügen]
Der Verwaltungsrat kommt zum Schluss, dass die angeführte Begründung schlüssig ist und die Unabhängigkeit des Urteils aus den genannten Gründen gegeben ist. 

Der Obmannstellvertreter verliest schließlich die Ersatzerklärung des Obmannes im Hinblick auf die Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung gemäß Art. 4 der Wahlordnung und des angemessenen Zeitaufwandes für die Ausübung des Amtes. Demnach erklärt der Obmann dem Amt mindestens die Zeit zu widmen, die von der Raiffeisenkasse im Rahmen des Beschlusses zur quantitativen und qualitativen Idealzusammensetzung des Organs vom ……..   für erforderlich gehalten wird, sowie die Grenzen betreffend die Ämterhäufung gemäß Art. 4 der Wahlordnung einzuhalten. Der Obmann hat diesbezüglich erklärt, KEINE/FOLGENDE weitere Ämter in anderen Gesellschaften zu bekleiden evtl.: …………………………………………………………………………………………, dafür muss der Obmann insgesamt ca. …. Tage pro Jahr aufbringen.  Im Hinblick auf seine aktuelle hauptberufliche Tätigkeit als … hat der Obmann weiters mitgeteilt, dass er diese in Vollzeit/Teilzeit ausübt und demnach ca. … Tage pro Jahr dafür aufbringt. Der Obmann hat weiters mitgeteilt, dass KEINE/FOLGENDE andere Situationen oder Umstände in Zusammenhang mit der Berufssphäre sich auf die zur Verfügung stehende Zeit auswirken können evtl.: …., dafür muss der Obmann zusätzlich … Tage pro Jahr aufbringen.
Die Verwalter diskutieren über die angeführten Ämter und die zur Verfügung stehende Zeit:
[Fragen, Anmerkungen, Stellungnahmen Verwalter einfügen]
Der Verwaltungsrat kommt zum Schluss, dass der Obmann ausreichend Zeit für die Ausübung des Amtes in der Raiffeisenkasse zur Verfügung hat. 


Im Hinblick auf die statutarischen Voraussetzungen laut Art. 32 des Statuts der Raiffeisenkasse hat der Obmann angegeben, folgende Voraussetzungen zu erfüllen:
· Er ist nicht mit anderen Verwaltungsratsmitgliedern der Raiffeisenkasse bis einschließlich 2. Grades verwandt oder verschwägert.
· Er ist nicht mit Bediensteten der Raiffeisenkasse bis einschließlich 2. Grades verwandt oder verschwägert.
· Er ist nicht Bediensteter der Raiffeisenkasse.
· Er stand in den letzten 3 Jahren nicht in einem Arbeitsverhältnis mit der Raiffeisenkasse.
· Er ist mit keiner anderen Bank, Finanz- oder Versicherungsgesellschaft, die im Tätigkeitsgebiet der Genossenschaft tätig ist, durch ein abhängiges Arbeitsverhältnis oder durch freie Mitarbeit verbunden oder gehört in diesen Verwaltungs- oder Kontrollorganen an.
· Er bekleidet oder bekleidete in den 6 vorangehenden Monaten nicht das Amt eines Landtags- oder Regionalratsabgeordneten, das eines Gemeindereferenten oder Bürgermeisters, das eines Landeshauptmannes oder Präsidenten der Region, das eines Mitglieds der jeweiligen Regierungen oder das Amt eines Mitglieds des nationalen oder europäischen Parlaments oder das eines Mitglieds der italienischen Regierung oder der EU-Kommission.
· Er hat in den zwei der Ergreifung der entsprechenden Maßnahme vorangehenden Geschäftsjahren, keine Verwaltungs-, Direktions- oder Kontrollfunktionen in der Genossenschaft ausgeübt, wenn diese einem der Verfahren in Krisensituationen laut Titel IV, Art. 70 u. ff des Bankwesengesetzes Nr. 385/1993 unterworfen wurde.
Der Obmannstellvertreter stellt weiters fest, dass die Altersgrenze nach Art. 32 des Statuts nicht überschritten ist. 
Auch die Mandatsbegrenzung laut Art. 33 wird nicht überschritten, da der Obmann das … Mandat seit Einführung der Mandatsbeschränkung beginnt. 
Im Hinblick auf die Erreichung der Fortbildungsstunden in der vergangenen Amtsperiode weist der Direktor auf die durchgeführte Auswertung der absolvierten Aus- und Weiterbildungen hin. Demnach hat der Obmann im vergangenen Mandat …. Stunden an Weiterbildung absolviert und erfüllt damit die Voraussetzung für die Wiederwahl laut Art. 3 der Wahlordnung der Raiffeisenkasse.
Nach Prüfung dieser Unterlagen und nach ausführlicher Diskussion und Bewertung der Angaben, erklärt der Verwaltungsrat einstimmig, dass beim Obmann die Voraussetzungen der Berufserfahrung, der Kompetenz, der Unabhängigkeit, der Unabhängigkeit des Urteils, der Ehrbarkeit und der Korrektheit gegeben sind und dass weder ein Hinderungsgrund für die Ausübung des Amtes noch ein Amtsenthebungsgrund vorliegen. Auch im Hinblick auf die Bewertung des angemessenen Zeitaufwandes und der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung beschließt der Verwaltungsrat einstimmig, dass der Obmann in Anbetracht der mitgeteilten Ämter, Funktionen, Tätigkeiten und sonstigen Situationen und deren Zeitaufwand der Ausübung seines Amtes in der Raiffeisenkasse ausreichend Zeit widmen kann, und dass die dem Amt gewidmete Zeit angemessen zur wirksamen Ausübung  desselben ist, wodurch auch die Voraussetzungen des angemessenen Zeitaufwandes gemäß Art. 4-quinquies RG Nr. 1/2000 erfüllt werden. Auch die statutarischen Voraussetzungen sind erfüllt. 

Der Obmann wird in den Sitzungssaal gerufen, und übernimmt den Vorsitz.
- Sodann wird die Position des Verwaltungsratsmitgliedes ............................... in dessen Abwesenheit geprüft und in sein Schreiben vom ................... Einsicht genommen, dem die Ersatzerklärung laut Artikel 46 und 47 DPR 445/00 bezüglich des Bestehens der Voraussetzungen der Professionalität und der Kompetenz, der Unabhängigkeit, der Unabhängigkeit des Urteils, der Ehrbarkeit, der Korrektheit und des angemessenen Zeitaufwands und der Ämterhäufung beigelegt ist. 
[….]

Nur für den/die Antigeldwäscheverwalter*in: Außerdem wird festgestellt, dass das Verwaltungsratsmitglied … über ausreichendes Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen im Sachgebiet der Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung verfügt, das Geschäftsmodell und den Tätigkeitsbereich der Bank kennt und angemessene zeitliche Ressourcen für diese zusätzliche Aufgabe hat. 
Der Obmann verliest die Angabe zu den oben genannten Voraussetzungen und weist darauf hin, dass ENTWEDER das Verwaltungsratsmitglied selbst Verpflichtete*r („destinatario“ siehe Art 3 GvD 231/2007) gemäß den Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung ist, da er/sie folgende Tätigkeit ausübt … und somit in der Umsetzung der Bestimmungen und praktischen Anwendung in seinem Beruf über genügend Wissen, Kompetenzen und Erfahrungen besitzt ODER für die Dauer von … Jahren einer beruflichen Tätigkeit nachgegangen ist, wo er mit dem betroffenen Sachgebiet zu tun hat und zwar …. ODER in den letzten Jahren einen Fokus in der Weiterbildung auf die Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gelegt hat und min. 15h Fortbildungsveranstaltungen besucht hat. Die absolvierte Fortbildung setzt sich aus folgenden Schulungen zusammen: … .
Nach erfolgter Bewertung schlägt der Obmann vor, dass Verwaltungsratsmitglied … im Sinne der Bestimmungen zur Verhinderung der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung als Antigeldwäscheverwalter*in für die Dauer des Mandats zu ernennen. Er erinnert daran, dass das Verwaltungsratsmitglied als Antigeldwäscheverwalter im Sinne der geltenden Bestimmungen als ausführender Verwalter anzusehen ist. 


Bei Bestätigung im Amt und keiner erneuten Bewertung:
- In Bezug auf die Bewertung der Eignung und der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung des Verwaltungsratsmitglieds … weist der Obmann daraufhin, dass das Verwaltungsratsmitglied im selben Amt bestätigt worden ist und somit die Bewertung bereits bei der vorhergehenden Wahl am …… in der Verwaltungsratssitzung vom ……………. erfolgt ist. Da das Verwaltungsratsmitglied in seinem Schreiben vom …………… erklärt hat, dass sich im Hinblick auf seine Position und auf die Voraussetzungen zur Eignung und zum angemessenen Zeitaufwand seit der letzten Bewertung keine Änderungen ergeben haben und keine Ereignisse laut Art. 9-bis Absatz 4 RG Nr. 1/2000 eingetreten sind, schlägt der Obmann vor, von der erneuten Bewertung gemäß Art. 9-bis Absatz 6 RG Nr. 1/2000 abzusehen. Der Verwaltungsrat stimmt diesem Vorschlag einstimmig zu.




Der Obmann wird vom Verwaltungsrat damit beauftragt, dieses Protokoll betreffend die Bewertung der Eignung der Verwaltungsräte und der Einhaltung der Grenzen der Ämterhäufung gemäß Art. 9-ter RG Nr. 1/2000 dem zuständigen Amt der Autonomen Provinz Bozen zu übermitteln.
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